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§ 1 Versicherte Sachen und Kosten

1. Versichert sind die im Kauf-, Miet- oder Service-/
Schutzvertrag beziehungsweise im Versicherungs-
vertrag bezeichneten

a) Anlagen und Geräte der Informations-, Kommu-
nikations- und Sicherheitstechnik;

b) sonstigen elektrotechnischen oder elektro-
nischen Anlagen und Geräte.

2. Versichert sind auch

a) zugehörige Datenträger (Datenspeicher für ma-
schinenlesbare Informationen), soweit sie für die
versicherte Sache notwendig sind und wenn sie
vom Benutzer nicht auswechselbar sind (z.B.
Festplatten);

b) Daten (maschinenlesbare Informationen), wenn
sie für die Grundfunktion der versicherten Sache
notwendig sind (System-Programmdaten aus
Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende
Daten);

c) Daten (maschinenlesbare Informationen), soweit
sie für den Betrieb der versicherten Sache not-
wendig sind und wenn sie für den Anwender fest
programmiert oder vom beziehungsweise für
den Anwender individuell programmiert waren.

3. Versichert sind daneben, soweit nicht etwas an-
deres vereinbart ist,

a) notwendige Kosten für die Bereitstellung eines
Provisoriums infolge eines Versicherungsfalls;

b) die - infolge eines Versicherungsfalls entstan-
denen - Kosten für das Aufräumen und nötigen-
falls für das Dekontaminieren der versicherten
Sache oder deren Teile sowie Kosten für das
Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten
für den Abtransport von Teilen in die nächstge-
legene geeignete Deponie und Kosten für das
Ablagern (Aufräumungs-, Dekontaminations- und
Entsorgungskosten), jedoch nicht Kosten auf-
grund der Einliefererhaftung;

c) die Kosten, die der Versicherungsnehmer auf-
grund behördlicher Anordnungen infolge einer
Kontamination durch einen Versicherungsfall
aufwenden muss, um Erdreich des Versiche-
rungsortes zu untersuchen, nötigenfalls zu de-
kontaminieren oder auszutausche, ferner Kosten
für den Abtransport des Aushubs in die nächst-
gelegene Deponie und Kosten für das Ablagern
bzw. Vernichten (Dekontaminations- und Entsor-
gungskosten für Erdreich), jedoch nicht Kosten
aufgrund der Einliefererhaftung;

d) notwendige Kosten, um - infolge eines Versiche-
rungsfalls - andere als die beschädigten oder
zerstörten versicherten Sachen zu bewegen, zu

verändern oder zu schützen (Bewegungs- und
Schutzkosten);

e) notwendige Kosten für Gerüstgestellung sowie
Bergungsarbeiten infolge eines Versicherungs-
falls;

f) notwendige Kosten für eine - durch versicherte
Anlagen der Sicherheitstechnik ausgelöste -
Fehlalarmierung der Feuerwehr oder/und der
Polizei;

g) notwendige Kosten für die Bewachung eines zu
schützenden Objektes durch Wachpersonal, so-
fern die dafür vorgesehene, versicherte Anlage
der Sicherheitstechnik ausgefallen ist.

4. Zusätzlich versichert sind, nur soweit vereinbart,

a) zugehörige Außenleitungen und Erdkabel;

b) notwendige Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer-
und Stemmarbeiten infolge eines Versiche-
rungsfalls.

5. Nicht versichert sind

a) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien
und Arbeitsmittel, z.B. Entwicklerflüssigkeiten,
Toner, Kühl- und Löschmittel, Farbbänder, Filme,
Bild- und Tonträger, Akkus, Folienkombina-
tionen, präparierte Papiere, Schriftbildträger,
Rasterscheiben;

b) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der
versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehr-
fach ausgewechselt werden müssen, z.B. Siche-
rungen, Lichtquellen, nicht wieder aufladbare
Batterien, Filtermassen und -einsätze.

§ 2 Versicherte Schäden

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Sach-
schäden an versicherten Sachen durch vom Versi-
cherungsnehmer oder dessen Repräsentanten
nicht rechtzeitig vorhergesehene Ereignisse und
bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünde-
rung.

Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen
oder Zerstörungen (Sachschäden), insbesondere
durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrläs-
sigkeit;

b) Überspannung, Induktion, Kurzschluss;

c) Brand, Blitzschlag, Explosion sowie Schwelen,
Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion (ein-
schließlich der Schäden durch Löschen, Nieder-
reißen, Ausräumen oder Abhandenkommen in-
folge eines dieser Ereignisse);

d) Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
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e) Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;

f) höhere Gewalt;

g) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfeh-
ler.

2. Entschädigung für elektronische Bauelemente
(Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleis-
tet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich von
außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall
üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf
die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Scha-
den auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr
von außen zurückzuführen ist.

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten
wird jedoch Entschädigung geleistet.

3. Der Versicherer leistet Entschädigung für versi-
cherte Daten (§ 1 Nr. 2 b und c), wenn der Verlust
oder die nachteilige Veränderung der Daten infolge
eines dem Grunde nach versicherten Sachscha-
dens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem
diese Daten gespeichert waren.

Darüber hinaus wird für versicherte Anwenderda-
ten (§ 1 Nr. 2 c) auch dann Entschädigung - bis zur
Entschädigungsgrenze gemäß § 7 Nr. 4 - geleistet,
wenn der Verlust oder die nachteilige Veränderung
der Daten eingetreten ist durch

a) Störung oder Ausfall der Informations-/Kommu-
nikationsanlage oder Anlage der Sicherheits-
technik sowie deren Übertragungseinrichtungen
und -leitungen, der Stromversorgung/Stromver-
sorgungsanlage oder der Klimaanlage;

b) Bedienungsfehler (z.B. falscher Einsatz von Da-
tenträgern, falsche Befehlseingabe);

c) vorsätzliche Programm- oder Datenänderung
durch Dritte in schädigender Absicht (mit Aus-
nahme von Nr. 5 f);

d) Über- oder Unterspannung (einschl. Blitzeinwir-
kung);

e) elektrostatische Aufladung, elektromagnetische
Störung;

f) höhere Gewalt

und die versicherten Daten oder Programme des-
halb rekonstruiert oder wiederbeschafft werden
müssen.

4. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet
der Versicherer Entschädigung für Röhren nur bei
Schäden durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion;

b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;

c) Leitungswasser.

Nrn. 5 und 6 bleiben unberührt. Begriffsbestim-
mungen sind Nr. 7 zu entnehmen.

5. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für Schäden

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder
dessen Repräsentanten;

b) durch Kriegsereignisse jeder Art oder innere
Unruhen;

c) durch Kernenergie;*)

d) die während der Dauer von Erdbeben als deren
Folge entstehen;

e) durch betriebsbedingte normale oder betriebs-
bedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für
Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten
wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt
unberührt;

f) durch Programme oder Dateien mit Schaden-
funktion wie z.B. Computerviren, Würmer, Troja-
nische Pferde.

6. Ist der Beweis für das Vorliegen einer der Ursachen
gemäß Nr. 5 b bis f nicht zu erbringen, so genügt die
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Scha-
den auf eine dieser Ursachen zurückzuführen ist.

7. Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

a) Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen
oder Eindringen des Diebes mittels falscher oder
gestohlener oder geraubter richtiger Schlüssel
oder anderer Werkzeuge in ein Gebäude oder
einen Raum eines Gebäudes.

b) Raub ist die Anwendung oder Androhung von
Gewalt gegen den Versicherungsnehmer, seine
Angehörigen oder Arbeitnehmer, um deren Wi-
derstand gegen die Wegnahme versicherter Sa-
chen auszuschalten.

c) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestim-
mungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn
verlassen hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

d) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines
Blitzes auf Sachen.

e) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestre-
ben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötz-
lich verlaufende Kraftäußerung.

f) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten
Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversor-
gung, aus sonstigen mit dem Rohrsystem fest
verbundenen Einrichtungen der Wasserversor-
gung, aus Anlagen der Warmwasser- oder
Dampfheizung, aus Sprinkler- oder Berie-
selungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten
ist.

§ 3 Versicherungsort

1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des
Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im
Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebs-
grundstücke.

2. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz, wäh-
rend die versicherten Sachen innerhalb - oder we-
gen Reparatur, Wartung oder Umzug - auch außer-
halb des Versicherungsortes transportiert oder be-
wegt werden.

3. Für beweglich eingesetzte Sachen besteht weltweit
Versicherungsschutz gemäß § 7 Nr. 7.

§ 4 Wert- und Prämienanpassung; Stichtagsmeldung

1. a) Die Haftung des Versicherers passt sich der all-
gemeinen Entwicklung der zugrundeliegenden
Miet-, Wartungs- oder Servicepreise an; entspre-
chend verändert sich der Versicherungsbeitrag.

b)Für versicherte Anlagen, die nicht im Kauf-, Miet-

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomge-
setz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflicht-
versicherungen ab.
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oder Service-/Schutzvertrag, sondern allein im
Versicherungsvertrag aufgeführt sind, beginnt
die Haftung des Versicherers für Veränderungen
(Erweiterungen, Preiserhöhungen, Austausch) ab
Gefahrtragung durch den Versicherungsnehmer
und zwar unabhängig davon, ob die Anlage be-
triebsfertig ist oder erst noch aufgebaut werden
muss. Voraussetzung ist die Anmeldung für eine
Aufnahme in den Versicherungsvertrag zum
Stichtag gemäß Nr. 2 b.

2. a) Der Versicherungsbeitrag erhöht oder vermin-
dert sich jeweils mit dem Zeitpunkt der Preis-
änderung gemäß Nr. 1 a entsprechend dem Pro-
zentsatz, um den sich die Miet-, Wartungs- oder
Servicepreise verändern.

b)Der Versicherungsnehmer hat dem Versiche-
rer jeweils den aktuellen Umfang und die Listen-
kaufpreise der versicherten Anlagen zu melden,
soweit Anlagen nicht im Kauf-, Miet- oder Servi-
ce-/Schutzvertrag, sondern allein im Versiche-
rungsvertrag aufgeführt sind.

Die Meldung muss dem Versicherer spätestens
drei Monate nach dem Stichtag vorliegen. Stich-
tag ist der 01.01. eines jeden Jahres.

3. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
über die Erhöhung der Haftung des Versicherers
und der damit verbundenen Anpassung des Bei-
trags gemäß Nr. 2 a kann der Versicherungsnehmer
durch schriftliche Erklärung der Erhöhung mit Wir-
kung für den Zeitpunkt widersprechen, in dem die
Anpassung wirksam werden sollte (§ 7 Nr. 8).

§ 5 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahr-
erhöhung

1. Bei Abschluss des Vertrages hat der Versiche-
rungsnehmer alle ihm bekannten Umstände, die für
die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem
Versicherer anzuzeigen.

Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit
kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis
21 VVG vom Vertrag zurücktreten und leistungsfrei
sein oder den Versicherungsvertrag nach § 22 VVG
anfechten.

2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer
ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahr-
erhöhung vornehmen oder gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhö-
hung, die ihm bekannt wird, dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn
sie ohne seinen Willen eintritt.

Im übrigen gelten die §§ 23 bis 30 VVG. Danach kann
der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder
auch leistungsfrei sein.

§ 6 Prämie; Beginn und Ende der Haftung

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie
(Beitrag) bei Aushändigung des Versicherungs-
scheines oder im Fall des Vertragsabschlusses ge-
mäß §§ 5 oder 5 a VVG nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist zu zahlen, Folgeprämien am Ersten des
Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr be-
ginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der
ersten Prämie oder der ersten Rate der ersten Prä-
mie ergeben sich aus § 38 VVG in Verbindung mit
Nr. 3; im übrigen gilt § 39 VVG. Der Versicherer ist
bei Verzug berechtigt, Ersatz des Verzugsschadens
nach §§ 280 Abs. 2, 286 BGB sowie Verzugszinsen
nach § 288 BGB oder § 352 HGB zu fordern. Rück-
ständige Folgeprämien dürfen nur innerhalb eines

Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG für sie ge-
setzten Zahlungsfrist eingezogen werden.

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausste-
henden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungs-
terminen als gestundet.

Die gestundeten Raten des laufenden Versiche-
rungsjahrs werden sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in
Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung fällig
wird.

3. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem ver-
einbarten Zeitpunkt und zwar auch dann, wenn zur
Prämienzahlung erst später aufgefordert, die Prä-
mie aber unverzüglich gezahlt wird.

4. Die Haftung des Versicherers endet mit dem ver-
einbarten Zeitpunkt. Versicherungsverträge von
mindestens einjähriger Dauer verlängern sich von
Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate
vor Ablauf schriftlich gekündigt werden. Ein Versi-
cherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr
als fünf Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des
fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden.

5. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der
Vertragszeit oder wird es nach Beginn rückwirkend
aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, so
gebührt dem Versicherer Prämie oder Geschäfts-
gebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen (z.B. §§ 40, 68 VVG).

Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalls (§ 9)
der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versi-
cherer die Prämie für das laufende Versicherungs-
jahr. Kündigt der Versicherer, so hat er die Prämie
für das laufende Versicherungsjahr nach dem Ver-
hältnis der noch nicht abgelaufenen zu der ge-
samten Zeit des Versicherungsjahrs zurückzu-
zahlen.

§ 7 Umfang der Entschädigung

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Sach-
schäden grundsätzlich durch Naturalersatz (Nr. 2)

2. Naturalersatz bedeutet

a) bei beschädigten Sachen deren Wiederherstel-
lung im Auftrag des Versicherers;

b) bei zerstörten oder abhanden gekommenen
(§ 2 Nr. 1) Sachen die Wiederbeschaffung neuer
Sachen gleicher Art und Güte durch den Versi-
cherer.

Ausgewechselte Teile oder Sachen (Altmaterial)
gehen in das Eigentum des Versicherers über.

3. Im Umfang der Ersatzleistung enthalten sind auch
notwendige

a) Auswechslungen von Teilen gemäß § 1 Nr. 5,
wenn diese zur Wiederherstellung der Sache be-
schädigt oder zerstört und deshalb erneuert
werden müssen;

b) Eil- und Expressfracht;

c) Versendungen mit Luftfracht;

d) Überstunden, sowie Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeiten.

4. Für versicherte Daten (§ 1 Nr. 2 b und c) leistet der
Versicherer Entschädigung in Höhe der notwen-
digen Kosten für deren Wiederbeschaffung; im Falle
des § 1 Nr. 2 c gilt eine Höchstentschädigung von
2.500 EUR; Nrn. 1 bis 3 und 7 bleiben unberührt.
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5. Für die Kosten gemäß § 1 Nr. 3 a bis e und - soweit
versichert und nicht anders vereinbart - § 1 Nr. 4 a
und b gilt eine Höchstentschädigung je Versiche-
rungsfall von jeweils dem 100-fachen des monat-
lichen Versicherungsbeitrags.

6. Für die Kosten einer Fehlalarmierung (§ 1 Nr. 3 f)
und die Kosten für Wachpersonal (§ 1 Nr. 3 g) gilt
eine Höchstentschädigung von jeweils 2.500 EUR.

7. Für außerhalb des Versicherungsortes beweglich
eingesetzte Sachen (§ 3 Nr. 3) gilt eine Höchstent-
schädigung je Versicherungsfall von 5.000 EUR.

8. Sofern der Versicherungsnehmer einer Anpassung
gemäß § 4 Nr. 3 widersprochen hat, die vor dem
Eintritt eines Versicherungsfalls hätte wirksam
werden sollen, wird nur der Teil des Schadens er-
setzt, der sich zu dem Schadenbetrag verhält wie
der zuletzt berechnete - monatliche oder jährliche
- Versicherungsbeitrag zu dem - zeitlich entspre-
chenden - Versicherungsbeitrag, den der Versiche-
rungsnehmer ohne Widerspruch gegen jede seit
Vertragsbeginn erfolgte Anpassung zu zahlen ge-
habt hätte.

9. Der Versicherer leistet im Zusammenhang mit ver-
sicherten Schäden keine Entschädigung für

a) Aufwand und Arbeiten, die auch dann entstanden
wären, wenn der Schaden nicht eingetreten wäre
(z.B. für Wartung);

b) zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass
anlässlich eines Versicherungsfalls Änderungen
oder Verbesserungen vorgenommen werden;

c) Vermögensschäden, insbesondere nicht für Ver-
tragsstrafen, Schadenersatzleistungen an Dritte
und Nutzungsausfall versicherter Sachen.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versi-
cherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines
Versicherungsfalls

a) den Schaden dem Vermieter oder Servicegeber
oder dem Versicherer unverzüglich schriftlich -
darüber hinaus nach Möglichkeit auch fern-
mündlich oder fernschriftlich - anzuzeigen;

b) Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl,
Raub oder Plünderung hat er darüber hinaus un-
verzüglich der zuständigen Polizeidienststelle
anzuzeigen und dort unverzüglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen;

c) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder
zu mindern und dabei die Weisungen des Versi-
cherers zu befolgen; er hat, soweit die Umstände
es gestatten, solche Weisungen einzuholen;

d) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rah-
men des Zumutbaren jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestat-
ten, jede hierzu dienliche Auskunft - auf Verlan-
gen schriftlich - zu erteilen und die erforderlichen
Belege beizubringen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorste-
henden Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach
Maßgabe der §§ 6 und 62 VVG von der Entschädi-
gungspflicht frei. Dies gilt nicht, wenn nur die fern-
mündliche oder fernschriftliche Anzeige gemäß Nr.
1 a unterbleibt.

3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung
Einfluss weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch auf die Feststellung oder den Um-
fang der Entschädigung, so entfällt die Leistungs-
freiheit gemäß Nr. 2, wenn die Verletzung nicht ge-
eignet war, die Interessen des Versicherers ernst-
haft zu beeinträchtigen, und wenn außerdem den
Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschul-
den trifft.

§ 9 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann der
Versicherer oder der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsvertrag kündigen.

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss
spätestens einen Monat nach Auszahlung der Ent-
schädigung zugehen. Der Zahlung steht es gleich,
wenn die Entschädigung aus Gründen abgelehnt wird,
die den Eintritt des Versicherungsfalls unberührt las-
sen.

Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen,
dass seine Kündigung sofort oder zu einem anderen
Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum
Schluss des laufenden Versicherungsjahrs.

§ 10 Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten
die inländischen Gerichtsstände gemäß §§ 13, 17, 21,
29 ZPO und § 48 VVG.

§ 11 Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Ab-
weichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen
Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang
aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maß-
gabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Ver-
sicherungsvertrags sind.
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Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen,

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem
Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)

VVG
Billigungsklausel und Widerspruchsrecht
§ 5 (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den
getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des
Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann aunzunehmen, wenn der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungs-
scheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten,
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang
des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat durch
besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Vermerk in
dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungs-
scheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen
ist besonders aufmerksam zu machen.
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen,
so ist die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der
Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.
(4) Eine Vereinbarung durch welche der Versicherungsnehmer darauf ver-
zichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5 a (1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung
die Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinfor-
mation nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt
der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versiche-
rungsbedingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen
Verbraucherinformation als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen
schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pen-
sionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.
§ 5 bleibt unberührt.
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Ver-
sicherungsschein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorliegen
und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins
schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht,
den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den
Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1
erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten
Prämie.
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungs-
nehmers sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Überlas-
sung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformationen bei
Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versiche-
rungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu
überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz
gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht
nach Absatz 1.

Obliegenheiten
§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die
vor dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfül-
len ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so
tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine un-
verschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als
eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines
Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht be-
rufen.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhö-
hung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung kei-
nen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm
obliegenden Leistung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

Verjährung; Klagefrist
§ 12 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei
Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt
mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer ange-
meldet worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Ent-
scheidung des Versicherers gehemmt.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der An-
spruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich gel-
tend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

Anzeigepflicht; Gefahrerhöhungen
§ 16 (1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrages alle
ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind,
dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrenumstände, die ge-
eignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder
zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein
Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt
hat, gilt im Zweifel als erheblich.
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes
unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das
gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unter-
blieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes
arglistig entzogen hat.
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17 (1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn
über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer
bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
unrichtig gemacht worden ist.

§ 18 Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schrift-
licher, von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Ver-
sicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung
zurücktreten.

§ 19 Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter
ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des
Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen
Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur
berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last
fällt.

§ 20 (1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung
der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.
(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungs-
nehmer. Im Fall des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung
der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von der Zeit
des Empfangs an zu verzinsen.

§ 21 Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten
ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der
Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss
auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 22 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 (1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer
nicht ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vorneh-
men oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von
ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Än-
derung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige
zu machen.
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§ 24 (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so
kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschul-
den des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung erst mit
dem Ablauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhö-
hung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt
ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25 (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23
Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall
nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versi-
cherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht
wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt,
in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es
sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt
war.
(3 ) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann beste-
hen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kün-
digung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder
wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26 Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der
Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des
Versicherers oder durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27 (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr
unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versi-
cherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2
finden Anwendung.
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28 (1) Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich ge-
macht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhö-
hung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige
hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Lei-
stung des Versicherers gehabt hat.

§ 29 Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine
Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Um-
ständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis
durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.

§ 29 a Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in
der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags einge-
tretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags
nicht bekannt war.

§ 30 (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den
Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in
Ansehung eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktritts
oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass
für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmun-
gen nicht geschlossen haben würde.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung
in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist
der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Anse-
hung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für einen
späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in
welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.
(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf
welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen
der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrer-
höhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die Befreiung
die Vorschrift des Absatzes 1 entsprechende Anwendung.

Prämie
§ 38 (1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Ver-
trage zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie
nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend
gemacht wird.
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung ge-
nügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die
Rechtsfolgen anzugeben, die nach den Absätzen 2, 3 mit dem Ablauf der Frist
verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vor-
schriften erfolgt, ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder ge-
schuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits
bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie mit Fri-
stablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt
mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung fallen
fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kün-
digung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden
ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.
(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhän-
gen, dass Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein,
wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten
angibt.

Nicht ausschließbarer Gerichtsstand der Agentur
§ 48 (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlos-
sen, so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Ver-
sicherer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur
Zeit der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder
in Ermangelung einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.
(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung
nicht ausgeschlossen werden.

Doppelversicherung
§ 59 (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern
versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versi-
cherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschä-
digungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung),
so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass
dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber
im ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe
der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer ge-
genüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen auslän-
disches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das auslän-
dische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Aus-
gleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßge-
benden Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht
genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem
Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der
Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungs-
periode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 60 (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Dop-
pelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Dop-
pelversicherung geschlossen, so kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält-
nismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist,
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungen der Versicherungswert
gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so
kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der Ver-
sicherungssummen und Prämien verlangen.
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versiche-
rungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht die Aufhebung
oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppel-
versicherung Kenntnis erlangt hat.

Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalls
§ 61 (1) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder durch grobe
Fahrlässigkeit herbeiführt.

Rettungspflicht
§ 62 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versi-
cherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen;
er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind
mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende Wei-
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sungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtmä-
ßigen Ermessen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der
Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

Ermittlungskosten
§ 66 (1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und
Feststellungen des ihm zur Last fallenden Schadens entstehen, dem Versi-
cherungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen
nach geboten war.
(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines
Sachverständigen oder eines Beistands entstehen, hat der Versicherer nicht
zu erstatten, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem Vertrag
zu der Zuziehung verpflichtet war.
(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden
Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnissen zu erstat-
ten.

Übergang von Ersatzansprüchen
§ 67 (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Scha-
dens gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über,
soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer-
den. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder
ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versiche-
rer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem
Recht hätte Ersatz erlangen können.
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist
der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der An-
gehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

Interessenmangel
§ 68 (1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung
nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder
sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Ent-
stehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung
der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in wel-
chem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch
ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines
Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge ei-
nes Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der
Dauer der Gefahrtragung entspricht.
(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten
ist, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versicherungs-
periode.

Veräußerung der versicherten Sache
§ 69 (1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert,
so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer sei-
nes Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamt-
schuldner.
(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis
gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich
gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der
§§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden entsprechende An-
wendung.

§ 70 (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis
erlangt.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die
Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der
Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungs-
recht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in wel-
chem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekün-
digt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch
nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses lau-
fende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die Prä-
mie findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 71 (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird
die Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn
ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die An-
zeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen
und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

Gleichstellung des Versicherten mit dem Versicherungsnehmer
§ 79 (1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Ver-
halten des Versicherten in Betracht.
(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag
ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrich-
tigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.
(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versiche-
rer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne
Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu lassen.

BGB
Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
§ 280 (1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so
kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen.
Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat.
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur
unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zu-
sätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen.

Verzug des Schuldners
§ 286 (1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die
nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in
Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie
die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene

Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem
Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Inter-

essen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn
er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung
oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem
Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung
oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der
Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist,
kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach
Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines
Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

Verzugszinsen
§ 288 (1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Ver-
zugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt
der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz.
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen ver-
langen.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

HGB
Gesetzlicher Zinssatz
§ 352 (1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der Verzugszin-
sen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr.
Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte
Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne
Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom
Hundert für das Jahr zu verstehen.
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ZPO
Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes
§ 13 Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz
bestimmt.

Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen usw.
§ 17 (1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen
sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine
und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche
verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn
sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht,
in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt
werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Ge-
richtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter
Gerichtsstand zulässig.

Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
§ 21 (1) Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines
anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte
geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Ge-
schäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes
erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen
beründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Ei-
gentümer, Nutznieser oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen die
auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse be-
treffen.

Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes
§ 29 (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Be-
stehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung
zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit
nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Han-
delsgesetzbuches bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen
sind.
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